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Ask the Expert

Die Frage, wie lange eine perioperative Anti-

biotikaprophylaxe auf der Intensivstation

weiter gegeben werden sollte, wird kontro-

vers diskutiert. Gibt es Leitlinien oder klare

Handlungsanweisungen, wann und gegebenenfalls wie

lange eine perioperative Antibiotikaprophylaxe weiter

geführt werden sollte?

Die perioperative Antibiotikaprophylaxe
(PAP) ist eine zentrale Maßnahme zur Ver-
hütung der postoperativen Wundinfektion,
die immer noch die häufigste nosokomiale

Infektion in Deutschland darstellt [1]. Eine Reihe von
Teilaspekten müssen berücksichtigt werden, um die
PAP optimal durchzuführen [2]. Im Vordergrund stehen
hier insbesondere die zeitgerechte Applikation ca.
15–60 Minuten vor Hautinzision, eine adäquate Sub-
stanzwahl zur Abdeckung der ortsständigen Flora
sowie die regelmäßige Repetition entsprechend der
Halbwertszeiten der verwendeten Antibiotika.

Ein im klinischen Alltag oft kontrovers diskutiertes
Thema ist die Frage nach der Dauer der PAP. In vielen
operativen Kliniken scheint eine Fortsetzung der Anti-
biotika im Sinne einer „extendierten Prophylaxe“ typi-
sche Praxis zu sein, wie nationale Punkt-Prävalenz-
Untersuchungen suggerieren [1]. Dieses Verhalten ist
hochproblematisch und bedarf einer vermehrten Auf-
merksamkeit.

Es existieren keine belastbaren wissenschaftlichen
Erkenntnisse dafür, dass eine Fortsetzung der prophy-
laktisch verabreichten Antibiotika nach Ende der Ope-
ration sinnvoll sein könnte [2]. Eine Reduktion der
Wundinfektionsrate kann hierdurch offenbar nicht
erreicht werden. Als einzige Ausnahme gelten derzeit
herzchirurgische Eingriffe mit Einsatz der Herz-Lun-
gen-Maschine, wo eine Ausweitung der PAP auf einen
Zeitraum von ca. 24 Stunden Vorteile bringen könnte
[3]. Klar abzugrenzen von der Prophylaxe sind klinische
Situationen, in denen ein operativer Eingriff zur
Behandlung einer Infektion durchgeführt wird. Hier
ergibt sich die Indikation zur Antibiotikatherapie aus
der Infektion, und eine postoperative Fortsetzung der
Antiinfektiva ist als Therapie zu bewerten, nicht als
extendierte Prophylaxe.

Aus diesen Überlegungen folgt die Erkenntnis, dass für
den weit überwiegenden Teil aller Eingriffe eine Fort-
setzung der Antibiotikagabe nach Ende der Operation
nicht indiziert ist. Diese leider noch oft anzutreffende
klinische Praxis ist ein wichtiger Ansatzpunkt, um die
Menge der verordneten Antibiotika zu reduzieren [1].
Bei fehlendem klinischem Nutzen wird durch eine
sinnlos verlängerte PAP ein vermeidbarer Resistenz-
druck erzeugt, den es dringend zu reduzieren gilt. Ent-
sprechende Empfehlungen können in internationalen
Leitlinien detailliert nachgelesen werden [2].
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